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ftnb feine mebr übrig geblieben als biejenigen ber Strmen«

unb SormunbfdjaftSpflege; unter gewiffen gefefelidjen Se«

fcbtänfungen baben fte afle ftaatliajen Umwälgungen übetbauett.

Sie im aUgemeinen muftetbafte ©ewiffenbaftigfett in Sefotgung
biefet wichtigen Steige beS ©emeinbebauSbatteS baben in ber

öffentltcben SJteinung eine fotoje Slebtung unb Slnetfennung
bet ftabtburgerttdjen Grfüllung ber babertgen SfKdjten bewirft,
baß faft in jeber ber in neuetet Seit fo gabtretdjen SutgettedjtS*
Bewerbungen biefet Sotgug als Seweggrunb ber Stitmelbung

berborgeboben wirb. SJtögcn bie ©efellfdjaften jebetgeit eifet*

füdjttg biefe Gbte bewahren unb beS SdjufeeS beS Staates

würbig bleiben!

IV. Kurgetredjtsermerliung; flnnatjme ber $efelTfcfjaft
unb tjjre Urganifatton.

1. 3>urgcrre<J)t3ertt>erbung unb ©efcOfcBaftSannafimc.

So lange bie Sotmäßigfett bet Stabt auf ben Umfang

ibrer Singmauetn unb etneg tteinen ©ebieteS außetbalb bei*

felben befdjtänft wat, lag eS in ihrem eigenften Snteteffe bie

Sutgetfdjaft möglidjft gu »etmebten, um babutd) eine gtößete

Sabt ftteitbatet SJtannfdjaft gegen gabtteidje unb mächtige

geinbe ftdj gu »etfdjoffen. Sah« wutbe bie Gtwetbung beS

SurgerredjteS Sebem, ber in ber Stabt ftd) anftebeln unb gur

GrfüUung ber gufommenben Obliegenbeiten ftet) »etpfliebten

moUte, unter ben teidjteften Sebingungen «öffnet. SiefeS

Softem bebielt audj in fpätetn Seiten, als bie Stabt beteitS

ein bebeutenbeS ©ebiet «langt hatte, nicht fowobl wie anfangs

auS militätifdjen, als bietmebt aus finangiellen Südftdjten,

ba Stiegggüge unb befonbetg bie ©ebietgetweibungen große,

oft brüdenbe Steuern erforberten, unb bah« eine Set*

mebtung bet ©teuetpfliajtigen wünfdjbar madjten, feine

7«

sind keine mehr übrig geblieben als diejenigen der Armen-

und Vormundschastspflege; unter gewissen gesetzlichen

Beschränkungen haben sie alle staatlichen Umwälzungen überdauert.

Die im allgemeinen musterhafte Gewissenhaftigkeit in Besorgung

dieser wichtigen Zweige des Gemeindehaushaltes haben in der

öffentlichen Meinung eine solche Achtung und Anerkennung
der stadtburgerlichen Erfüllung der daherigen Pflichten bewirkt,

daß fast in jeder der in neuerer Zeit so zahlreichen Burgerrechts-

bewerbungen dieser Vorzug als Beweggrund der Anmeldung

hervorgehoben wird. Mögen die Gesellschaften jederzeit

eifersüchtig diese Ehre bewahren und des Schutzes des Staates

würdig bleiben!

IV. ZZurgerrechtsermeröung: Annahme der Gesellschaft

und ihre Organisation.

I. Burgerrechtserwerbung und Gesellfchaftsannahmc.

So lange die Botmäßigkeit der Stadt auf den Umfang

ihrer Ringmauern und eines kleinen Gebietes außerhalb

derselben beschränkt war, lag es in ihrem eigensten Interesse die

Burgerschaft möglichst zu vermehren, um dadurch eine größere

Zahl streitbarer Mannschaft gegen zahlreiche und mächtige

Feinde sich zu verschaffen. Daher wurde die Erwerbung des

Burgerrechtes Jedem, der in der Stadt sich ansiedeln und zur

Erfüllung der zukommenden Obliegenheiten sich verpflichten

wollte, unter den leichtesten Bedingungen eröffnet. Dieses

System behielt auch in spätern Zeiten, als die Stadt bereits

ein bedeutendes Gebiet erlangt hatte, nicht sowohl wie anfangs

aus militärischen, als vielmehr aus finanziellen Rücksichten,

da Kriegszüge und besonders die Gebietserwerbungen große,

oft drückende Steuern erforderten, und daher eine

Vermehrung der Steuerpflichtigen wünschbar machten, seine
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©eltung.60) Selbft um in ben großen Sa tb gewählt werben gu

fönnen, beburfte man nod) 1458 nad) einem bamalS ertaffenen

©efefee bloß eineS »tetgebntägigen SlufentbaltS in
bet ©tabt, wotauf jebod) fdjon 1461 bie widjtigeteSefäjtän*
tung etfolgte, baß in Sutunft ein betntfdjet SanbeSangebötiget

niebt in ben gtoßen Satt) aufgenommen wetben folle, et wäre

benn febon 5 Sabte in bet Stabt gefeffen unb hätte baiin
ein §auS eigentbümli«b etwotben. Unter gleidjen Sebingungen

war einem Gibgenoffen ber Gintritt nad) lOjetbtigem Stufend

batte eröffnet, wogegen SanbeSftembe, Weldje baS Suigettedjt
nidjt erbatten, »on ber SBäblbaifeit gänglid) auSgefcljloffen

fein follten. Set ©enuß beS SutgettedjteS bet Stabt unb

feinet polirifdjen Sottbette wat bemnadj bamalS noch nicht an
bie Slnnabrae einet Sunft ober ©efeUfdjaft gebunben,

fo baß foldje baraatS eine freiwillige ganbtung war, felbft

für ben $ anbwerfer, ber nidjt genötbigt werten fonnte, bie

auS ben ©liebem feinet Sunft gebilbete ©efeflfebaft angunebmen.

So gab es habet noeb im 16ten Sabri>unbett Sütget gu

Sern, wetebe feiner ©efellfcbaft angebötten. SluS potitifdjen
fowobl als auS öfonomifdjen unb fogialen ©tunben wat eS in*

beffen übtid), baß jebet Sütget nad) «teidjtet SJtebijähiigfeit
obet nadj feinet Setbeitatbung auf ein« ber beftebenben ©e*

fellfdjaften, fei eS ber »ätetlidjen ober berjenigen feines $anb*

50) SJBegett ber Bebeutenben Saften War noch im Slnfange bee?

16. Sabrbunbetts fein 3ubtong gum 33iirg«tedjt, bob« 1513 ben

.»ter Sottbgericbten auch b t e gretbett gewährt, bac? ©tabtburget«
recht aufgugeben ober BeüuBebalten ; babei Warb bie Hoffnung ani*
gefptodjen, baß bie SBoblbabenbetn ec? behalten Werben, bamit bie

33utgetfdjaft md)t gu fehr minbete ; 1518 erhielten bann bie Senner
fogar ben beftimmten Slufttag, in ben 4 Sanbgeitcbten Singer
aufzunehmen, welchen befonbere greibeiten gitgebacbt unb Blof)
2 33a|cn Stnnobmc?geBübr obgeforbett wutben. Sillfet IU. 522.
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Geltung. Selbst um in den großen Rath gewählt werden zu

können, bedurfte man noch 14S8 nach einem damals erlassenen

Gesetze bloß eines vierzehntägigen Aufenthalts in
der Stadt, worauf jedoch schon 1161 die wichtigere Beschränkung

erfolgte, daß in Zukunft ein bernischer Landesangehöriger

nicht, in den großen Rath aufgenommen werden solle, er wäre

denn schon 5 Jahre in der Stadt gesessen und hätte darin

ein Haus eigenthümlich erworben. Unter gleichen Bedingungen

war einem Eidgenossen der Eintritt nach 16jährigem Ausenthalte

eröffnet, wogegen Landesfremde, welche das Burgerrecht

nicht erhalten, von der Wählbarkeit gänzlich ausgeschlossen

sein sollten. Der Genuß des Burgerrechtes der Stadt und

seiner politischen Vortheile war demnach damals noch nicht an

die Annahme einer Zunft oder Gesellschaft gebunden,

so daß solche damals eine freiwillige Handlung war, selbst

für den Handwerker, der nicht genöthigt werden konnte, die

aus den Gliedern seiner Zunft gebildete Gesellschaft anzunehmen.

So gab es daher noch im litten Jahrhundert Burger zu

Bern, welche keiner Gesellschaft angehörten. Aus politischen

sowohl als aus ökonomischen und sozialen Gründen war es

indessen üblich, daß jeder Burger nach erreichter Mehrjährigkeit
oder nach seiner Verheirathung auf einer der bestehenden

Gesellschaften, sei es der väterlichen oder derjenigen seines Hand¬

el Wegen der bedeutenden Lasten war noch im Anfange des

16. Jahrhunderts kein Zudrang zum Burgerrecht, daher 1513 den

.vier Landgerichten auch die Freiheit gewährt, das Stadtburgerrecht

aufzugeben oder beizubehalten; dabei ward die Hoffnung
ausgesprochen, daß die Wohlhabendem es behalten werden, damit die

Burgerschaft nicht zu sehr mindere ; 1518 erhielten dann die Venner
sogar den bestimmten Auftrag, in den 4 Landgerichten Burger
aufzunehmen, welchen besondere Freiheiten zugedacht und bloß
2 Batzen Annahmsgebühr abgefordert wurden. Tillier III. S22.
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wetfS ficb jum Stubengefeflen annebmen ließ, wate eS auch

nut gewefen, um bei StiegSgügen beS SteiSgelbeS tbeil*

baftig gu wetben, welches bie ©efellfebaftSgenoffen gu $onben

ibrer SluSgüget gufammenfteuetten, bie eben bon bet Segietung
feinen ©olb begogen. Siefet Sottbeit bewog felbft fogenannte

SluSbutgct, b. b- außerhalb ber Stobt wobnbafte ©tabt*

burger, gur Slnnabme einer Stube.

Sod) bis 1534 ftanb eS jebem in ber ©tabt
angefeffenen Surger frei eine ©efeUfdjaft angu«
nebmen ober nidjt; bod) fo, baß nad) einet Setotbnung
»on 1523 ein gunftpflidjtiger fanbwerfer gebalten fein foflte,
bie ben SJteiftern feines $anbwetfS auferlegten Saften mittragen

gu belfen. Grft burd) eine Serorbnung »om 29. Sradjmonat

1534 wutbe feftgefefet, baß Sehet, bem »on Sotb unb

Sweibunbett auf Sefdjeintgung ebeliebet unb ftei« §erfunft
erlaubt worben, in bie Stabt gu gieben, ftdj angebenbS
um eine ©efeUfdjaft bewerben, »on ben SJteiftern unb

©efeflen einer foldjen aber nidjt angenommen werten fofle,

et habe benn ®ewebx, §amifdj unb geueieimet als ibm

eigen angebötenb unb nidjt entlebnt, »orgegeigt. Sief er
obligatorifcbe Sefife eines ©efetlfdjaftSrecbteS,
woburcb erft baS ©tabtburgerrecbt ein gültiges
unb wirlltdjeS wutbe, einetfeits unb bie Uebet«

ttagung ber obligatottfajen Sltmenetbattung an bie

©efettfajaften »on 1676 maajten biefe gu fötra«
lieben ©emeinbeiten obet bodj felbftftänbigen
Stbtbeilungen bet Sutgetgemeinbe ber Jpauptftabt.
gür ben galt, baß eine ©efeltfcbaft ftch weigerte, eine foldje Serfon

angunebmen, würbe fte beipflichtet, ben ©runb babon bem

Statbe angugehen, wetdj« bann bie Sefugniß batte, batübet

-gu entfdjeiben, ob bet Setteffenbe in ber ©efeflfebaft ange*
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Werks sich zum Stubengesellen annehmen ließ, wäre es auch

nur gewesen, um bei Kriegszügen des Reisgeldes
theilhaftig zu werden, welches die Gesellschaftsgenossen zu Handen

ihrer Auszüger zusammensteuerten, die eben von der Regierung
keinen Sold bezogen. Dieser Vortheil bewog selbst sogenannte

Ausburger, d. h. außerhalb der Stadt wohnhafte

Stadtburger, zur Annahme einer Stube.

Noch bis 1534 stand es jedem in der Stadt
angesessenen Burger frei eine Gesellschaft
anzunehmen oder nicht! doch so, daß nach einer Verordnung
von 1523 ein zunftpflichtiger Handwerker gehalten fein sollte,

die den Meistern feines Handwerks auferlegten Lasten mittragen

zu helfen. Erst durch eine Verordnung vom 29. Brachmonat

1534 wurde festgesetzt, daß Jeder, dem von Rath und

Zweihundert auf Bescheinigung ehelicher und freier Herkunft
erlaubt worden, in die Stadt zu ziehen, sich an g eh end s

um eine Gesellschaft bewerben, von den Meistern und

Gesellen einer solchen aber nicht angenommen werden solle,

er habe denn Gewehr, Harnisch und Feuereimer als ihm
eigen angehörend und nicht entlehnt, vorgezeigt. Dieser
obligatorische Besitz eines Gesellschaftsrechtes,
wodurch erst das Stadtburgerrecht ein gültiges
und wirkliches wurde, einerseits und die Ueber-
tragung der obligatorischen Armenerhaltung an die
Gesellschaften von 1676 machten diese zu
förmlichen Gemeinheiten oder doch selbstständigen
Abtheilungen der Burgergemeinde der Hauptstadt.
Für den Fall, daß eine Gesellschaft sich weigerte, eine solche Person

anzunehmen, wurde sie verpflichtet, den Grund davon dem

Rathe anzugeben, welcher dann die Befugniß hatte, darüber

zu entscheiden, ob dcr Betreffende in der Gesellschaft ange-
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nommen wetben folle obet niebt.61) — Stitd) eine Orbnung

uom b»ben Sonftag 1544 würbe baS SlnnabmSgelb für
.einen ©tubengefeUen, ber baS Jpanbwetf tteiben woUte, auf

10 ©utben, für einen fotdjen, bet es niebt tteiben wollte, auf

10 Sfunb Sfennige feftgefefet,52) unb wenn ein ©tubengefetle

einen obet mebtete Söbne bintetließ, „bie bet ©tube begebten,"

fo foUten fte an ihres SatetS Statt um 5 ScbiUtnge unb

eine ©eite mit SBein obne fetnete Suntutbung noch weitete

Sefdjwerbe, außer auferlegtem ©ewebr unb geuereimet, wenn

fte fonft ber Gbren wertb ftnb, für Stubengefeflen angenommen
werben.63)

Sie StufnabmSgebübr in baS Surgertedjt befttmmte

man am 8. San. 1580 auf 50 Sfunb füt einen SanbeS*

angebötigen unb auf 100 Sfunb füt einen Gibgenoffen; ben

gtemben würbe eine wittfütlidje Sd)afeung gemadjt. Sadj
ber gleichen Serorbnung würben wie bie „Stäbitantenföbne"
audj „anbetet Sleußetet Sinber, bie nicht in ber Stabt
erboren" angebalten, in berfelben „ihre SBobnung anguriebten

obet eine ©efeUfdjaft gu taufen," be»or fte »ont Satt)
obet bon ben 3«»eibunbett angenommen wetben.

Untet biefen Sebingungen wutben »on 1540 bis 1594
»tele Setfonen, fowobl Seubutget als Söbne ftübetet Sütget
unb ©efellfdjaftSgenoffen gu ©tubengefeUen hei Saufleuten

angenommen. Sa ftdj abet in golge bet ftübetn Setotbnungen
SJtißbräucbe ergaben, fo erging im ©ept. 1590 „gur Grfrifajung
beS b»d)notbwenbigen SJtanbateS" unb bamit man miffe „mit
waS SotfS bie ©tabt befefeet feie," ber SatbSbefebtuß, baß

51) Otbnting »om 14. 3onttai 1544. ®«ic6te?faj}ung Mss.
gol. 267.

53) 3Jttt bet ®ebübt bet 10 ®utben «Wotben bie H«nbwet«
fet gugleicb oueb bae? Sedjt bet fteien Sluäübitng lb,xtS H«tnbw«fe>.

«) .®erid)t3fdfjHng Mss. gol. 265.
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nommen werden solle oder nicht.")— Durch eine Ordnung
Dom hohen Donstag 1544 wurde das Annahmsgeld für
.einen Stubengesellen, der das Handwerk treiben wollte, auf

10 Gulden, für einen solchen, der es nicht treiben wollte, auf

10 Pfund Pfennige festgesetzt, und wenn ein Stubengeselle

einen oder mehrere Söhne hinterließ, „die der Stube begehren,"

so sollten sie an ihres Vaters Statt um S Schillinge und

eine Gelte mit Wein ohne fernere Zumuthung noch weitere

Beschwerde, außer auferlegtem Gewehr und Feuereimer, wenn

sie sonst der Ehren werth sind, für Stubengesellen angenommen
werden. ^)

Die Aufnahmsgebühr in das Burgerrecht bestimmte

man am 8. Jan. 1S80 auf 50 Pfund für einen

Landesangehörigen und auf 100 Pfund für einen Eidgenossen? den

Fremden wurde eine willkürliche Schätzung gemacht. Nach

der gleichen Verordnung wurden wie die „Prädikantensöhne"
auch „anderer Aeußerer Kinder, die nicht in der Stadt
erboren" angehalten, in derselben „ihre Wohnung anzurichten

oder eine Gesellschaft zu kaufen," bevor sie vom Rath
oder von den Zweihundert angenommen werden.

Unter diesen Bedingungen wurden von 1540 bis 1594
viele Personen, sowohl Neuburger als Söhne früherer Burger
und Gesellschaftsgenossen zu Stubengefellen bei Kaufleuten

angenommen. Da sich aber in Folge der frühern Verordnungen

Mißbräuche ergaben, so erging im Sept. 1590 „zur Erfrischung
des hochnothmendigen Mandates" und damit man wisse „mit
was Volks die Stadt besetzet seie," der Rathsbeschluß, daß

5>) Ordnung vom 14. Januar 1S44. Gerichtssatzung lllss.
Fol. 267.

N) Mit der Gebühr der 10 Gulden erwarben die Handwerker

zugleich auch das Recht der freien Ausübung ihres Handwerks.

»i Gerichtssatznng Ass. Fol. 26S.



74

in 3ufunft webet S*äbifantenföbne nodj Slnbere, weß $et*
fommenS fte aucb wären, beren Sater baS Surgerrecbt niebt

erlauft bätte, unb fte felber nicht in ber Stabt geboten waten,

gu ©tubengefeUen auf' unb angenommen wetben
follen, wenn fte nicht ibte borijettge Stnnabme burd) ben

Satb »ermittelft eines SatbSgebbetS beweifen fönnen.

Ste Sunabme ber einträglichen SteUen, befonberS feit ber

Groberung beS SBaabtlanbeS, bie aus ber SJtitte ber Surger*
fdjaft befefet würben, »erfebafften bem Surgerredjte immer

hohem SBertt). Sin bie Stelle ber Jeden waren bie @e=

nüffe getreten, baber tbat ftdj nun mebr unb mebr boS

©rieben tunb ben SreiS ber ©enießenben nidjt gn erweitern,

bie SlufnabmSbebingungen gu erfdjweren, ebenfo ben gamilien
ber Slufgenommenen bie Jbeilnabme am Segimente. GS begann

bie §errfdjaft eines neuen, ben frübem Slnfdjauungen entgegen

gefefeten ©pftemS. —
Unter ber tefetgenannten Orbnung unb berjenigen »om

boben Sonftag unb 14. Suli 1595, welche baS Surgetauf«

nabmSgelb ob« Ginguggelb füt einen SanbeSangebötigen auf
100 Sfunb, füt einen Gibgenoffen auf 200 Sfunb, füt einen

StuStänbet nadj ©efaflen bet Sätbe unb ©edjSgebnet feftfefete,

unb wegen bet gtoßen Sabt bet fid) bagu Slnmetbenben biefe

einet Stüfung untetwatf, fanben Wieb« giemlid) »iele Stn*

nabmen auf bet ©efeltfcbaft gu Saufleuten ftatt.
Sutdj eine Otbnung »on Sätb nnb Sütget bom 6. -Stug.

1613, welche auch etft bem Gnfel beS neuangenommenen

SutgetS ben Gintritt in ben gtoßen Satb geftattete, wutbe
baS Ginguggelb füt ein SanbeSfinb auf 100 Stonen, füt einen

Gibgenoffen auf 200 Stonen, füt einen gtemben auf 300
Stonen feftgefefet; hingegen baS Sutgetteajt niebt aUein benjeni«

gen ertbeilt, welche gu „Siriben* unb ©cbulbienften in bie Jpaupt*

abt betufen" wotben, fonbetn aucb tbrot biet ergeugten unb
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in Zukunft weder Prädikantensöhne noch Andere, weß

Herkommens sie auch wären, deren Vater das Burgerrecht nicht

erkauft hätte, und sie selber nicht in der Stadt geboren wären,

zu Stubengesellen auf« und angenommen werden
sollen, wenn sie nicht ihre vorherige Annahme durch den

Rath vermittelst eines Rathszeddels beweisen können.

Die Zunahme der einträglichen Stellen, besonders seit der

Eroberung des Waadtlandes, die aus der Mitte der Burgerschaft

besetzt wurden, verschafften dem Burgerrechte immer

höhern Werth. An die Stelle der Teilen waren die

Genüsse getreten, daher that sich nun mehr und mehr das

Streben kund den Kreis der Genießenden nicht zu erweitern,

die Aufnahmsbedingungen zu erschweren, ebenso den Familien
der Aufgenommenen die Theilnahme am Regiments. Es begann

die Herrschaft eines neuen, den frühern Anschauungen entgegen

gesetzten Systems. —
Unter der letztgenannten Ordnung und derjenigen vom

hohen Donstag und 14. Juli 1S9S, welche das Burgerauf-
nahmsgeld oder Einzuggeld für einen Landesangehörigen auf
100 Pfund, für einen Eidgenossen auf LOS Pfund, für einen

Ausländer nach Gefallen der Räthe und Sechszehner festsetzte,

und wegen der großen Zahl der sich dazu Anmeldenden diese

einer Prüfung unterwarf, fanden wieder ziemlich viele

Annahmen auf der Gesellschaft zu Kaufleuten statt.

Durch eine Ordnung von Räth nnd Burger vom 6. Aug.
1613, welche auch erst dem Enkel des neuangenommenen

Burgers den Eintritt in den großen Rath gestattete, wurde

das Einzuggeld für ein Landeskind auf 100 Kronen, für einen

Eidgenossen auf 200 Kronen, für einen Fremden auf 300
Kronen festgesetzt; hingegen das Burgerrecht nicht allein denjenigen

ertheilt, welche zu „Kirchen- und Schuldiensten in die Haupt-
adt berufen" worden, sondern auch ihren hier erzeugten und
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lebig bergebftidjten Sinbern unb aUen beren SeScenbenten.

SBegen bet bebeutenben Setminbetung, melcbe bie Sutgetfdjaft
butd) eine bettfdjenbe Seudje erlitt, fanb ben 1. Slug. 1616
eine SJtitberung jenet Otbnung batin ftatt, baß boS Gingug*

gelb nadj ben Umftänben beftimmt wetben fottte; nidjt weniget
als 50 Sütget wutben bamalS an einem etngigen Jage in
baS Sutgettedjt aufgenommen. Stud) unter biefer Orbnung
erfolgte bie Slnnabme einer giemlidjen Sabl neuer Surger gu

Saufleuten auf Sorweifung beS SatbSgebbelS bin. Stußer bem

©tubenrecbt bon 10 Sfunb, batten fie 20 Sfunb SeiSgelb

nebft einer btermäßtgen ©eite rait SBein gu entrichten, einen

gettereiraer auf ber ©efeflfebaft, einen fotdjen für ftd) felbft

in fein §auS angufdjaffen, audj §atntfd) unb ©ewebr.

Sm Sluguft 1635 befcbloffen Sath unb Sutg« „nach

bem Gtempel anberer woblangefteflten Stegiment unb Stäbten"
baß, wenn ein SanbeSongeljöriger obet ein Gtbgenoffe in baS

Sutgettedjt bet Stabt Setn aufgenommen wetbe, berfelbe

nidjt SBablfäbigfett für ben großen Statb erlange, fonbern

nur beffen Söhne, Weldje bei Seuburget nadj fetnet Sin«

nähme etgettgen möchte, ber Gintritt in ben fleinen Satb
abet etft bem Gnfef offen fterje. Sotbebalten wutbe bie

SluSnabme bon biefet Sotfdjtift gu ©unften „befonberS ge«

eigneter unb begabter Setfonen." Südwitfenbe Sraft foflte

biefe neue Orbnung nidjt äußern. Swei SBodjen nadjber

fügte ein neuer Sefdjluß für alle Stngcnommenen bte Ser*

pflidjtung btngu, baS ©elübbe abgulegen „bei ibrer Segan«

genfdjaft unb §onbtbiemng gu »erbleiben unb biefelbe we«

nigftenS einen ihrer Söhne gu lebren." Sludj würbe feftge«

fefet, baß Sätb unb Surger eingig befugt fein foUten, baS

Surgerreajt bet §auptftabt gu «tbeilen.
Stm 23. SJtätg 1643 «ließ bie böajfte StaatSbebörbe

baS befannte Seilet, weldjeS neben ben eigentlichen Sürgern
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ledig hergebrachten Kindern und allen deren Descendenten.

Wegen der bedeutenden Verminderung, welche die Burgerschaft
durch eine herrschende Seuche erlitt, fand den 1. Aug. 1616
eine Milderung jener Ordnung darin statt, daß das Einzuggeld,

nach den Umständen bestimmt werden sollte,- nicht weniger
als S0 Burger wurden damals an einem einzigen Tage in
das Burgerrecht aufgenommen. Auch unter dieser Ordnung
erfolgte die Annahme einer ziemlichen Zahl neuer Burger zu

Kaufleuten auf Vorweisung des Raihszeddels hin. Außer dem

Stubenrecht von 10 Pfund, hatten sie 20 Pfund Reisgeld

nebst einer viermäßigen Gelte mit Wein zu entrichten, einen

Feuereimer auf der Gesellschaft, einen solchen für sich selbst

in sein Haus anzuschaffen, auch Harnisch und Gewehr.

Im August 163S beschlossen Rath und Burger „nach

dem Exempel anderer wohlangestellten Regiment und Städten"
daß, wenn ein Landesangehöriger oder ein Eidgenosse in das

Burgerrecht der Stadt Bern aufgenommen werde, derselbe

nicht Wahlfähigkeit für den großen Rath erlange, sondern

nur dessen Söhne, welche der Neuburger nach seiner

Annahme erzeugen möchte, der Eintritt in den kleinen Rath

aber erst dem Enkel offen stehe. Vorbehalten wurde die

Ausnahme von dieser Vorschrift zu Gunsten „besonders

geeigneter und begabter Personen." Rückwirkende Kraft sollte

diese neue Ordnung nicht äußern. Zwei Wochen nachher

fügte ein neuer Beschluß für alle Angenommenen die

Verpflichtung hinzu, das Gelübde abzulegen „bei ihrer
Begangenschaft und Handthierung zu verbleiben und dieselbe

wenigstens einen ihrer Söhne zu lehren." Auch wurde festgesetzt,

daß Räth und Burger einzig befugt sein sollten, das

Burgerrecht der Hauptstadt zu ertheilen.

Am 23. März 1643 erließ die höchste Staatsbehörde

das bekannte Dekret, welches neben den eigentlichen Burgern
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eine eigene Stoffe »on Stobteinfaßen unter "bem Samen

„ewige Gtnwobner" fdjuf, welche gwar alle buigettidjen

gteiljeiten unb Secbte, mit SluSnahme beS fehl einttäglicben

S3eingewetbeS genoffen, aber »on ber Stegimentgfäbig«
feit, b. b- ber SBäblbarfeit in einen ber Säfbe augge*

}a)loffen waren. Sugteidj würbe bog Ginguggelb für nett ange*

nommene Sürger erljöbt, für einen SanbeSangebörtgen auf

400, für einen Schweiger auf 800, unb für einen Sluglänbet

auf 1201 Sfunb, mit ber augbrüdlidjen Sefttmmung, baß

folcbe, bie nicht gebotne, fonbetn mit angenommene Sanbeg*

finb« Wäien, in Setreff beg Ginguggelbeg wie grembe ge*

halten werben follten. gür bie ing Sutgettedjt Stufgenom*

menen bebielt bet Sefcbluß »on 1635 begüglicb bet SBäbt*

batfeit bet nadj bet Slnnahme gebornen Söhne in ben gtoßen

Satb feine ©eltung. ©leidj ben regimentSfäbigen Sutgetn
mußten nodj bem Seftete aud) bie ewigen Ginwobnet
©enoffen einet ©efeUfdjaft fein; füt Gibgenoffen wot
abet bog »on fotdjen gu etlegenbe Ginguggelb auf 150 Sfb-

feftgefefet. Ser erfte ewige Ginwobner, welcher 14 Jage

nadj Grlaffung beS ©efefeeS auf Saufleuten gu einem Stu*
bengefeUen angenommen würbe, war S»b- Seuder, ein Gifen*

främer, »on Stein am Sbein. Sugteidj erhöhte, ba bie

Setotbnung bte Seftimmung beS SlnnabmegelbeS neu« ©e=

noffen ben ©efellfdjaften übetließ, Saufleuten ben neuange*

nommenen „Slußern" baS SlnnebmungSgetb »on 10 auf 20

Sfunb mit bem Semetfen „baß foldjeS bießmal gefteigert

wotben ift ouS anbetn guten ©tunben, audj batum befdjeben,

baß wit gotttob ein fdjön Ginfommen unb ©ut auS gut«
£>auSbaltung unb Spaten unfetet Sotbetn beifamnten haben,

unb benn baß bie Sefdjmetben bet ©efeUfdjaft je länget je

mebt wadjfen."

Sm Sab* 1645 würbe jeber Sem«, bet außetbatb bet
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eine eigene Klaffe von Stadteinsaßen unter ^sm Namen

„ewige Einwohner" schuf, welche zwar alle bürgerlichen

Freiheiten und Reckte, mit Ausnahme des sehr einträglichen

Weingewerbes genossen, aber von der Regimentsfähigkeit,
d. h. dcr Wählbarkeit in einen der Räthe

ausgeschlossen waren. Zugleich wurde das Einzuggeld für neu

angenommene Burger erhöht, für einen Landesangehörigen auf

460, für einen Schweizer auf 866, und für einen Ausländer

auf 120^> Pfund, mit der ausdrücklichen Bestimmung, daß

solche, die nicht geborne, sondern nur angenommene Landeskinder

wären, in Betreff des Einzuggeldes wie Fremde
gehalten werden sollten. Für die ins Bürgerrecht Aufgenommenen

behielt der Beschluß von 1635 bezüglich der

Wählbarkeit der nach der Annahme gebornen Söhne in den großen

Rath seine Geltung. Gleich dcn regimentsfähigen Burgern
mußten nach dem Dekrete auch die ewigen Einwohner
Genossen einer Gesellschaft sein; für Eidgenossen war
aber das von solchen zu erlcgende Einzuggeld auf 156 Pfd.
festgesetzt. Der erste ewige Einwohner, welcher 14 Tage

nach Erlassung des Gesetzes auf Kaufleuten zu einem

Stubengesellen angenommen wurde, war Joh. Beucker, ein

Eisenkrämer, von Stein am Rhein. Zugleich erhöhte, da die

Verordnung die Bestimmung des Annahmegeldes neuer

Genossen den Gesellschaften überließ, Kaufleuten den

neuangenommenen „Äußern" das Annehmungsgeld von 16 auf 20

Pfund mit dem Bemerken „daß solches dießmal gesteigert

worden ist aus andern guten Gründen, auch darum beschehen,

daß wir gottlob cin schön Einkommen und Gut aus guter

Haushaltung und Sparen unserer Vorder« beisammen haben,

und denn daß die Beschwerden der Gesellschaft je länger je

mehr wachsen."

Im Jahr 1645 wurde jeder Berner, der außerhalb der
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Surgerfdjaft ein SJtäbdjen beiratbete, welches nidjt wenigftenS

1000 Sfb. befaß, »erpflidjtet, für eine SluSlänberin ein Gin*

guggelb »on 150, füt eine Sdjwrigeitn 100 unb füt eine

Sanbegangebötige 50 Stonen gu entrichten. Sief« Sefdjluß,
bet Iricbtfinnige Gben mit »eimögenStofen „Sleußera" in bet

gtembe, wäbrenb beS grembenbienfteg obet auf ber SBanbet«

fdjaft, obet aucb im Sanbe »etljinbetn foflte, würbe 1651

fogar babin »erfdjärft, baß in foldjen gäflen baS Surger«
recht gänglidj »erwittt wutbe. Spätet oft et.teuett, gutefet

gemiibett, fefete bie focbbegüglicbe Setotbnung »on 1684 feft,

baß bet beitatbenbe Surger ohne Stüdfidjt auf bie SermögenS*'

»erbäliniffe feiner Sraut für ein SoubeSfinb 50, für eine

Sdjweigerin 75 unb füt eine SluSlänberin 100 Stonen Gin*

guggelb gu begabten habe. Sad) einem Sefdjluffe »on 1665

bagegen ttaf eine Sutgetgtodjt«, bie einen fremben #anb=

werf« beitatljete, bog SooS fofortigcr SluSwcifung auS ihrer

Satetftabt 54).

Gin Seftet »om 22. SJtätg 1651 betätigte bie Setotb*

nung bon 1647, womadj auf bem wegen bet Statt)Sbefefeung

jährlich einguteicbenben Setgeicbniffe bie legtmentgföbigen Sut*

get »on ben ewigen Gtnwobnertt gefonbett werten feilten
unb begeidjnete bie Grftern als „Sa tilg iet" 55).

Su befferer Sluffiajt über bie bürgerlichen Serbältniffe
Würbe 1680 bte Surgerfammer eingefefet, welche bieder*
fünft ber ftch Stnmelbenben gu prüfen unb bie »on ben Sin*

genommenen ben ©efellfebaften »orguweifenben Surger*
f ehe ine ouSgufertigen hatte, obne weide Siemanb auf ben*

felben Slufnabme «balten butfte, felbft ein Soldjet nidjt,
beffen Sat« beteitS Sutg« ob« ewiger Ginwobnet unb

©enoffe ber ©efeUfdjaft gewefen war.

«) Situ« IV. 385.

55) Süliet IV. 411
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Burgerschaft ein Mädchen heirathete, welches nicht wenigstens

1000 Pfd. besaß, verpflichtet, für eine Ausländerin cin

Einzuggeld von ISO, für eine Schweizerin 100 und für eine

Landesangehörige 50 Kronen zu entrichten. Dieser Beschluß,

der leichtsinnige Ehen mit vermögenslosen „Aeußern" in der

Fremde, während des Fremdendienstes oder auf der Wanderschaft,

oder auch im Lande verhindern sollte, wurde 1651

sogar dahin verschärft, daß in solchen Fällen das Bürgerrecht

gänzlich verwirkt wurde. Später oft erneuert, zuletzt

gemildert, setzte die sachbezügliche Verordnung von 1684 fest,

daß der Heirathende Burger ohne Rücksicht auf die Vcrmögens-

verhäliinsfe seiner Braut für ein Landeskind 50, für eine

Schweizerin 75 und für eine Ausländerin 100 Kronen

Einzuggeld zu bezahlen habe. Nach cinem Beschlusse von 1665

dagegen traf eine Burgerstochter, die einen fremden Handwerker

heirathete, das Loos sofortiger Ausweisung aus ihrer

Vaterstadt ^),
Ein Dekret vom 2S. März 1651 bestätigte die Verordnung

von 1647, wornach auf dem wegen der Nathsbesetzung

jährlich einzureichenden Verzeichnisse die regimentsfähigen Burger

von den ewigen Einwohnern gesondert werden sollten

und bezeichnete die Erstern als „Patrizier" ^).
Zu besserer Aufsicht über die bürgerlichen Verhältnisse

wurde 1660 die Burgerkammer eingesetzt, welche die

Herkunft der sich Anmeldenden zu prüfen und die von den

Angenommenen den Gesellschaften vorzuweisenden Burger-,
scheine auszufertigen hatte, ohne welche Niemand auf
denselben Aufnahme erhalten durste, selbst ein Solcher nicht,

dessen Vater bereits Burger oder ewiger Einwohner und

Genosse der Gesellschaft gewesen war.

«) Tillicr IV. 3LS.

ss) Tillicr IV. III
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Slm 11. Sluguft 1683 faßte naaj Gmpfang gwei« obtig*

teitlicbet ©cbteiben betteffenb bie botbabenbe Setmebtung beS

StnnabmgelbeS auf bet ©efeUfdjaft baS gemeine Sott folgen«

ben Sefdjluß: 1) baß Ginet, beffen Gttetn obet Soteltem

Sunftgenoffen gewefen, neben übtigen Sepenbengen füt feine

Slnnabme gu enttidjten fcbutbig fein fofle „wie bon SlltetS

bet" 3 Stonen. 2) Sie bon anbetn ©efellfdjaften bettom*

menben 9 Sr. 3) Sie gang Sleußern 15 Sr.
Ginen entfdjiebenen Schritt »orwärtS in ber Sefebränfung

bet SegintentSfäbigfeit, womit gugleidj eine SedjtSbetlefeung

unb SeebtSentgiebung »etfdjiebenet butgetlidjet gamilien, wet*

d)en im Saufe bet Seit bie SedjtStitet abbanben gefommen

waten, ftatt hatte, tbat baS Seftet »om 24. Sto». 1684,
welches bie Setfettigung gwei« gießet Schlaf* unb Stamm*
buchet anotbnete; in bem einen follten afle tegiments«
f ab igen Sutg« eingefebtieben wetben, beten Gltetn febon

friujet foldje obet »ot 1600 günftig gewefen obet »ot 1635
unb nadj bamaliget Otbnung feitbet in baS alte Sutgettecbt
aufgenommen wotben, wie gugteieb biejenigen ©eifttidjen,

weldje »on 1669 gu Sitdjen* unb Sdjulbienften in bet Stabt
unb ben Sonbent befötbett wotben feien; — in bem anbeut

waten bie ewigen Ginwobnet einguttagen, welche 1643
unb nachher als foldje angenommen würben, ebenfalls ge*

fdjledjterweife in alpbabetifdjet Otbnung. Solche ©efdjlecbtet,

weldje nidjt bewetfen tonnten, baß ibre Gttern unb Soreltern
in ber Segietung obet »ot 1600 günftig waten obet baS

Sutgettecbt befaßen, obet abet, wenn bie Sbngen es auch

gebäht bärien, bod) nidjt gu befdjrinigen »ermoebten, baß fte

nach fottfber Surgerannobme geboren unb getauft feien, follten
in baS Sedjt ber Gwigen Ginwobner gefefet unb befon*

berS eingefdjrieben werben. Siefe Setfefeung wutbe mit Süd*
ficht auf ben langen Seftfe beS ©efeUfcbaftSteajteS begtünbet,
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Am 11. August 1683 faßte nach Empfang zweier

obrigkeitlicher Schreiben betreffend die vorhabende Vermehrung des

Annahmgeldes auf der Gesellschaft das gemeine Bott folgenden

Beschluß: 1) daß Einer, dessen Eltern oder Voreltern

Zunftgenossen gewesen, neben übrigen Dependenzen für seine

Annahme zu entrichten schuldig sein solle „wie von Alters

her" 3 Kronen, 2) Die von andern Gesellschaften

herkommenden 9 Kr. 3) Die ganz Aeußern 15 Kr.
Einen entschiedenen Schritt vorwärts in der Beschränkung

der Regimentsfähigkeit, womit zugleich eine Rechtsverletzung

und Rechtsentziehung verschiedener bürgerlicher Familien, welchen

im Laufe der Zeit die Rechtstitel abhanden gekommen

waren, statt hatte, that das Dekret vom 24, Nov. 1634,
welches die Verfertigung zweier großer Schlaf- und Stammbücher

anordnete; in dem einen sollten alle regiments-
fähigen Burger eingeschrieben werden, deren Eltern schon

früher solche oder vor 1606 zünftig gewesen oder vor 1635
und nach damaliger Ordnung seither in das alte Burgerrecht

aufgenommen worden, wie zugleich diejenigen Geistlichen,

welche von 1669 zu Kirchen- und Schuldiensten in der Stadt
und den Konvent befördert worden seien; —in dem andern

waren die ewigen Einwohner einzutragen, welche 1643
und nachher als solche angenommen wurden, ebenfalls ge-

schlechterweise in alphabetischer Ordnung. Solche Geschlechter,

welche nicht beweisen konnten, daß ihre Eltern und Voreltern
in der Regierung oder vor 1699 zünftig waren oder das

Burgerrecht besaßen, oder aber, wenn die Ihrigen es auch

gehabt hätten, doch nicht zu bescheinigen vermochten, daß sie

nach solcher Burgerannahme geboren und getauft seien, sollten
in das Recht der Ewigen Einwohner gesetzt und besonders

eingeschrieben werden. Diese Versetzung wurde mit Rücksicht

auf den langen Besitz des Gesellschaftsrechtes begründet,
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obne toeldjen »öUiger SluSfdjluß »om Sutgetteebte etfolgt

»äte. Sugtridj wutbe »etotbnet, baß in bem ©tammbudje

gn jebem ©efdjledjte baS SBappen, jebod) „ber fcbwierigen

Unterfuebung wegen obne $etm" beigefefet werbe, aucb in
Suhtnft Seiner obne obtigleitltdje Gttaubniß batan betänbem

bürfe. Senjentgen ©efdjlecbtern, bie tein SBappen batten,

wat gugeloffen, bon bet Sutgetfammet ficb ein fotdjeS „ibtem
©tanb unb $etfommen gemäß »«geigen gu laffen auf be*

ftänbige Seiten."
Suta) baS nämlidje Seftet wutbe bte Sotfebtift »on

1647 beftätigt, baß jeber Sütget obet ewige Gin«

mobnet tnnetbalb Sab* unb Jag nach »otlgoge«
ner etftet Gbe eine ©efeUfdjaft angunebmen habe,
»otbet abet einen ©djetn »on bet Sutgetfammet beibtingen
foUe. Sm UntettaffungSfaUe wat »om «ften Sabte Süße

gu gabten 10, »om gweiten 20, »om britten 30 Sf».; im
»leiten »ettot man baS Sütget* obet Gtnwobnettedjt, wenn

nidjt „bie ©nabe" ber Letten Satt) unb Sutg« miloetnb

bagwifdjenttat. Setluft beS SutgettedjtS war aud) bie Strafe
beSjenigen, wetäjer baS Ginguggelb für bie Serbetrattjung mit
einem „äußern SBeib" niebt inneibatb 4 Sabren nach ber

SerfaflSgeit begablt bätte.

Sie Slbnetgung gegen bie gremben geigte fidj befonberS

ftatf im ©djooße beS butgetticben §anbwerferftanbeS, bet

bauptfädjlidj ficb bon bet- Setmifcbung mit jenem Glemente

ftet gu erijatten fucbte. Sen Ginwirtungen »on biefer ©eite

war benn auch ein nicht gelinget Slntbett an ben »on bet
SJtitte beS 17. SabrijunbettS an etfolgenbew wieberbolten

Gntfajeiben über Schließung beS StabtbutgettedjtS
betgumeffen 56). Stuf babetige befdjtänfenbe Sefdjlüffe »on

se) Sillier IV. 386.
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ohne welchen völliger Ausschluß vom Burgerrechte erfolgt

wäre. Zugleich wurde verordnet, daß in dem Stammbuche

zu jedem Geschlechte das Wappen, jedoch „der schwierigen

Untersuchung wegen ohne Helm" beigesetzt werde, auch in
Zukunft Keiner ohne obrigkeitliche Erlaubniß daran verändem

dürfe. Denjenigen Geschlechtern, die kein Wappen hatten,

war zugelassen, von der Burgerkammer stch ein solches „ihrem
Stand und Herkommen gemäß verzeigen zu lassen auf
beständige Zeiten."

Durch das nämliche Dekret wurde die Vorschrift von

1647 bestätigt, daß jeder Burger oder ewige
Einwohner innerhalb Jahr und Tag nach vollzogener

erster Ehe eine Gesellschaft anzunehmen habe,
vorher aber einen Schein von der Burgerkammer beibringen
solle. Im Unterlassungsfalle war vom ersten Jahre Buße

zu zahlen 10, vom zweiten 20, vom dritten 30 Pfd.; im
vierten verlor man das Burger- oder Einwohnerrecht, wenn

nicht „die Gnade" der Herren Räth und Burger mildernd

dazwischentrat. Verlust des Burgerrechts war auch die Strafe
desjenigen, welcher das Einzuggeld für die Verheirathung mit
einem „äußern Weib" nicht innerhalb 4 Jahren nach der

Verfallszeit bezahlt hätte.

Die Abneigung gegen die Fremden zeigte sich besonders

stark im Schooße des bürgerlichen Handwerkerstandes, der

hauptsächlich sich von der Vermischung mit jenem Elemente

frei zu erhalten suchte. Den Einwirkungen von dieser Seite

war denn auch ein nicht geringer Antheil an den von der

Mitte des 17. Jahrhunderts an erfolgenden- wiederholten

Entscheiden über Schließung des Stadtburgerrechts
beizumessen ^). Auf daherige beschränkende Beschlüsse von

«) Tillier IV. 386.
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1651 folgte bann berjentge »on 1660, ber babin ging,
wäbrenb 10 Sab^en feine neuen Sürger angunebmen, fobaß

Siemanb in bief« Seit bie Gtfaubniß baben follte, fub ura biefe-

Sergünftigung bei bem fleinen Sattje gu melben mit Sor»

bebatt foldjet Setfonen, welch« man füt baS gemeine Sefte

bebütftig wate; am 5. Seg. 1694 wutbe noaj befajtänfenber

feftgefefet, baß wegen bet gtoßen Sabt Sutg« unb ewiger

Ginwohnet »ot 20 Sabten feine neue Stnnabme gut Sptaaje
fommen folle 57). $inficbtitdj ber Sutbeitung ber eingelnen

Surger an bie ©efellfebaften entbietten, wie oben im erften

Slbfdjnitte bereits angeführt würbe, bie Serorbnungen »on

1692 unb 1702 bie ntaßgebenben Seftimmungen. Gbenbafelbft

wutben bte Sonfeguengen nachgewiefen, welche biefelben bei

eingelnen SlnnohmSbegebten betbeifübtten, big bag Seftet »on

1738 bem unerfreulichen §in« uub $erfd)ieben »on ©efell«

fdjaftSangebörigeii gulefet ein Gnbe machte.

Sngwifcben «folgten »etfcbiebene Slnotbnungen bet Staats*

bebötben in Setteff genau« gottfefeung bet bürgerlichen
Segifttatitt; namentlich bie Otbnung »on 1718, weldje

bie jäbtlidje Gingabe »on Sergeidjntffen ber neu angenommenen

Stubengenoffen gu §anben ber Surgerfamm« »on ben ©efefl*

fajaften »«langte, um baS „©efeUfcbaftfajeinbucb" unb auS

biefem bie Stammbuch« gu »etooUftänbigen.

Sie «wähnten obtigfeitlidjen Sefdjlüffe blatten einen

«Stiflftanb in bet Stnnahme neuet Sütget betbor; eine SluS*

nähme wutbe füt einige Setfonen gemacht, welcbe ficb int

Joggenbutgetftiege 1712 auSgegeicbnet hatten. Snt Sabte

1716 «hielt oud) nodj Samuel «Scheutet, bet auSge*

geidjnete Stofeffot bet Jbeotogie unb fleißige Scbtiftftelfer,

5') £>ie H fließe 3ar)f" eriflirte nur für ben ©tanbrunft bei
33cfiße3 ber «Staatsgewalt unb bet baljerigen SJottbetle.
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1651 folgte dann derjenige von 1660, der dahin ging,
während 10 Jahren keine neuen Burger anzunehmen, sodaß

Niemand in dieser Zeit die Erlaubniß haben sollte, sich um diese

Vergünstigung bei dem kleinen Rathe zu melden mit
Vorbehalt solcher Personen, welcher man für das gemeine Beste

bedürftig wäre; am 3. Dez. 1691 wurde noch beschränkender

festgesetzt, daß wegen der großen Zahl Burger und ewiger

Einwohner vor 20 Jahren keine neue Annahme zur Sprache

kommen solle ^). Hinsichtlich der Zutheilung der einzelnen

Burger an die Gesellschaften enthielten, wie oben im ersten

Abschnitte bereits angeführt wurde, die Verordnungen von

1692 und 1702 die maßgebenden Bestimmungen. Ebendaselbst

wurden die Konsequenzen nachgewiesen, welche dieselben bei

einzelnen Annahmsbegehren herbeiführten, bis das Dekret von
1738 dem unerfrenlichen Hin- und Herschieben von Gesell-

schaftsangehörigen zuletzt ein Ende machte.

Inzwischen erfolgten verschiedene Anordnungen der

Staatsbehörden in Betreff genauer Fortsetzung der bürgerlichen
Registratur,: namentlich die Ordnung von 1718, welche

die jährliche Eingabe von Verzeichnissen der neu angenommenen

Stubengenossen zu Handen der Burgerkammer von den

Gesellschaften verlangte, um das „Gesellschaftscheinbuch" und aus

diesem die Stammbücher zu vervollständigen.

Die erwähnten obrigkeitlichen Beschlüsse brachten einen

Stillstand in der Annahme neuer Burger hervor: eine

Ausnahme wurde für einige Personen gemacht, welche sich im

Toggenburgerkriege 1712 ausgezeichnet hatten. Im Jahre
1716 erhielt auch noch Samuel Scheurer, der

ausgezeichnete Professor der Theologie und fleißige Schriftsteller,

Die «große Zahl" eristirte nur für den Standpunkt des

Besitzes der Staatsgewalt und der daherigen Vortheile.
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baS Secbt eineS „Gwigen GinwobnerS," in weldjet Gigenfd)aft

berfelbe 1718 »on Saufleuten gu einem Stubengenoffen an«

genommen wutbe58). Gin Sabt fpätet befdjloß bie Sunft«

bebötbe, baß in Sutunft bie ©eiftlidjen, weil fte „aUer

Sefdjwetben" befteit feien, 30 Stonen in baS Sltmengut er«

legen fotten. ©onft waten eS jefet SebabilttationS«
begebten »on fotdjen Stngebörigen, bie wegen berfäumter ©e«

bübrenentrichtung ober fonftiger SfKdjtoetlefeung baS Stuben«

recht »erloren batten, womit bie ©efeUfdjaft ftd) bisweilen

gu befaffen batte 59).

58) lieber Scheutet, SDIitglieb bei fönigltcben Slfabemien »on

Sonbon uub Serlin, bet 39 größere ober Heinere SBerfe berouc?«

gab, »etgl. Setner Safdjenbud) 1853, @. 279—280.
59) 3n fotdjem gaffe Befanb ftd) g. 33. SJeter Hogelfiein,

ber Bei 26 Sabre lanbec?obi»efenb war, ftdj 1715 als „©enetal*
muftfont" »ot bem großen Sötte (teilte, unb um nachträgliche Sib*

nähme bet ©tuBenginfe Bat. 3ut $robe fetner miiftfalifcben .Sunft*

fertigfett fompouirte er eine „»atctlänbifdje £>anf * unb ©ebäcijtmtfj*
mufif " füt mehrere Snftrumenfe „iibex bett fo b«tlt'cben, »on ®oit
etfjattenen ©teg in bem Anno 1712 Befebebenen gelbgiig," weldje
am 26. Suli rotrffid) öffentlich aufgeführt nmrbe. 3n feiner 33or*

rebe an bie gnäbigen Herren unb DBent äußert et, „wie er auf
feinet SBanbetfdjaft in eine blir'e 3Menftbarfeit gerattjen, fein
@Ienb auch barin unter ben ©eblägen uub ®eifel einer BarBari«

feben Station fo lange gefatten, bie? bte gnäbige SJorfebung ouf
eine itnerwattete abet wttnbetbate SBetfe ifju baraue? geriffen fjätte."

„.Kommt iljr lieblichen Sirenen,
„Äommt parnafftfdje Gamönen,
„jtommt, laßt hören Gure Jfunfi
„®ott gu @bx, bem Sät gu ®unfi."

35« Sitte um SBieberaufnabme Warb Willfahrt, ob« bet „Otganifl"
Hagelfiefn feborf cenfutitt, in 3ufunft ein beffetes? Seben gu fübten.
Sie Gtmaljnwtg fruchtete abet Wenig, benn unter bie SutSgügei ge«

Wählt, befettirte bei SlBenteut«. — 3n ähnlicher Soge, abet ba«

gegen in ehrenhaft« ©tellung, befanb ftd) bet übet 40 Sabte in

Ktmn Saf (Jjmbutt). 1862. 6

das Recht eines „Ewigen Einwohners," in welcher Eigenschaft

derselbe 1718 von Kaufleuten zu einem Stubengenossen

angenommen wurde Ein Jahr später beschloß die

Zunftbehörde, daß in Zukunft die Geistlichen, weil sie „aller
Beschwerden" befreit seien, 30 Kronen in das Armengut
erlegen sollen. Sonst waren es jetzt Rehabilitationsbegehren

von solchen Angehörigen, die wegen versäumter

Gebührenentrichtung oder sonstiger Pflichtverletzung das Stubenrecht

verloren hatten, womit die Gesellschaft stch bisweilen

zu befassen hatte ^).

s») Neber Scheurer, Mitglied der königlichen Akademien von
London und Berlin, der 39 größere oder kleinere Werke herausgab,

vergl. Berner Taschenbuch 18S3, S. 279 — 280.
ss) In solchem Falle befand sich z. B. Peter Hagelstein,

der bei 26 Jahre landesabwefend war, sich 1715 als „Generalmuffkant"

vvr dem großen Botte stellte, und um nachträgliche
Abnahme der Stubenzinfe bat. Zur Probe semer musikalischen
Kunstfertigkeit komvonirte er eine „vaterländische Dank - und Gedächtnuß-
musik" für mehrere Instrumente „über den so herrlichen, von Gott
erhaltenen Sieg in dem ^.urio 1712 beschehenen Feldzug," welche

am 26, Juli wirklich öffentlich aufgeführt wurde. In seiner Vorrede

an die gnädigen Herren und Obern äußert er, „wie er anf
seiner Wanderschaft in eine harte Dienstbarkeit gerathen, sein

Elend auch darin unter den Schlägen uud Geisel einer barbarischen

Nation so lange gekauen, bis die gnädige Vorsehung auf
eine unerwartete aber wunderbare Weife ihn daraus gerissen hätte."

„Kommt ihr lieblichen Sirenen,
„Kommt varnasffsche Camönen,
„Kommt, laßt hören Eure Kunst
„Gott zu Ehr, dem Bär zu Gunst."

Der Bitte um Wiederaufnahme ward willfahrt, aber der „Organist"
Hagelstein scharf censurirt, iu Zukunft ein besseres Leben zu führen.
Die Ermahnung fruchtete aber wenig, denn unter die Auszüger
gewählt, defertirte der Abenteurer. — In ähnlicher Lage, aber

dagegen in ehrenhafter Stellung, befand sich der über 40 Jahre in

Vttnn Taschenbuch. 6



Ser ©ttltftanb in bet Slufnabme neuet Sütget bauette

fott bis gum Seginne beS lefeten SabtgebntS beS borigen

SabtbunbettS. Sadjbem in golge befferer Ginftdjt entfpre*

djenb ben gotbetungen bet Stlligfett unb ©etecbtigfeit all*

mälig bet Slaffe bet Gwigen Ginwobnet baS »olle tegi«

mentsfäbige Surgerredjt eingeränmt wotben wat 60), btadj
ftch enbli«h bet ©ebanfe bet hoben SBünfibbotfeit bet Set*

mebtung ber Surgerfebaft Sahn unb gab ber gWangSweifen
Stnorbnung ber Obrigfrit, neuangenoramenen Sürgern bie

Slufnobme auf einer ©efeflfebaft guguftebem, ibre Gntftebung.
GS war bie SooSorbnung, weldje, burd) ein Seftet »om

26. SJtätg unb 16. Slptil 1790 feftgefefet, in ben Sabten

1793 unb 1794 adjt ©efdjtedjtem SanbeSangebötiget baS

»olle Sutgetiedjt bet ©tabt »etfdjaffte. Saufleuten fiel bei

biefem Slnlaffe butd) baS SooS ©eridjtsfdjtetbet ßungifer,
SatbSberr gu Slarau gu, ber gegen Grlegung bon 90 SJtarf

feinen ©ilberS (1296 Sronen ober 3240 Si».) in baS Slrmengut

am 6. SJtärg 1794 gum ©tubengenoffen aufgenommen wutbe.

SluS bet belbetifdjen Seriobe ift begüglidj bet SlnnabmS«

»ertjättniffe nur ber Sefcbluß etWäbnenSwettb, weichet baS

Ginguggelb füt bie belbetifdjen Sütgettnnen obfdjaffte unb

bei grembe Weilenbe Stubolf ©attbarb, Hofgolbfdjmieb beim

Sanbgtafen »on HeiT<?n*93bittPI"'tbal; et unfetließ bie Unterijaf*
tungäpflidjt feinec? ©tuBenrecbtt? unb bie GinBürgernng feinet „frem«
ben" gtau unb feinet gwei ©öfjne. Gtfi ein (Snfel »on ihm fonnte
1786 bte Sjßiebereinfe&ung in bae? alte 33urgettedjt erhalten.

<») S3on 1746 — 1793 Wutben 22 gamilien atte? bem ©tonbe
»on Gwigen GinWofjnctn gu SJoflBtirgern erhoben. Sint bte im»
ehelichen 3toeige Butgetlicb« ®efcb!ed)ter, welche nad) Bern

SaternüötiSgefejje ben Stamen ber SJäter trugen, unb auf beren

©efellfebaftenhotten angenommen werben muffen, BlteBen im ©tanb
ber Galgen GinWobner, Bie? bie @taate"umwälgung »on 1798 auch

füt biefen Seft ben au£?nabmc?weifen 3ufianb aufhob.

Der Stillstand in der Aufnahme neuer Burger dauerte

fort bis zum Beginne des letzten Jahrzehnts des vorigen

Jahrhunderts. Nachdem in Folge besserer Einsicht entsprechend

den Forderungen der Billigkeit und Gerechtigkeit

allmälig der Klasse der Ewigen Einwohner das volle

regimentsfähige Burgerrecht eingeränmt worden war 6°), brach

sich endlich der Gedanke der hohen Wünschbarkeit der

Vermehrung der Burgerschaft Bahn und gab der zwangsweisen
Anordnung der Obrigkeit, neuangenommenen Burgern die

Aufnahme auf einer Gesellschaft zuzusichern, ihre Entstehung.

Es war die Loosordnung, welche, durch ein Dekret vom

26. März und 16. April 179« festgesetzt, in den Jahren
1793 und 1794 acht Geschlechtern Landesangehöriger das

volle Burgerrecht der Stadt verschaffte. Kaufleuten fiel bei

diesem Anlasse durch das Loos Gcrichtsschreiber Hunziker,
Rathsherr zu Aarau zu, der gegen Erlegung von 99 Mark

feinen Silbers (1296 Kronen oder 3240 Liv.) in das Armengut
am 6. März 1794 zum Stubengenossen aufgenommen wurde.

Aus der helvetischen Periode ist bezüglich der

Annahmsverhältnisse nur der Beschluß erwähnenswert!), welcher das

Einzuggeld für die helvetischen Bürgerinnen abschaffte und

der Fremde weilende Rudolf Gaudard, Hofgoldschmied beim

Landgrafen von Hessen-Philippsthal; er unterließ die

Unterhaltungspflicht seines Stnbenrechts und die Einbürgerung seiner „fremden"

Frau und seiner zwei Söhne. Erst ein Enkel von ihm konnte

1736 die Wiedereinsetzung in das alte Burgerrecht erhalten.
M) Von 1746 — 1793 wurden 22 Familien aus dem Stande

von Ewigen Einwohnern zu Vollburgern erhoben. Nur die un»
ehelichen Zweige bürgerlicher Geschlechter, welche nach dcm

Paternitätsgesetze den Namen der Väter trugen, und auf deren

Gesellschaften hatten angenommen werden müssen, blieben im Stand
der Emigen Einwohner, bis die Staatsumwälzung von 1798 auch

für diesen Rest den ausnahmsweisen Zustand aufhob.
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baffelbe bloß für bte „lanbeSfremben SBetber" befteben ließ;
»on ben begogenenen ©ebübren foUten ein Srittbeil bet ©e*

feflfajaft unb gwei Stittbette bet ©emetnbsfaramet gufommen.

Gine umfaffenbe Gmeuetung bet gefefelidjen Sotfdjtiften
über bie Surgerannabme fanb butd) boS am 5. unb

10. Sanuar 1804 burd) bie neuen Sebörben ertaffene Sur«

gerannabmSreglement ftatt. SllS Grforbemtffe für alte ftd)

Slnmelbenben würben aufgeftellt: reforrairte Sonfeffion, ©tanb

eigenen StedjtenS ober bei SBittwen unb SBaifen Suftimmung
beS SogteS ober ber SotmunbfdjaftSbebötbe; für SantonS«
angebörige ber Seftfe etneg Santongbürgerredjtg fett mebr

als 20 3abten; für Sidjtf antonSbürger eine SegierungS«

bewiUigung gur SurgerteebtSetwetbung. Sie finangieUe Se«

bingung wat eine Ginfaufsfumrae bon 60 SJtatf feinen

Silbers füt bte Stabt, »on 80 SJtatf füt bie ©efeUfcbaft

nebft einet Sulage »on 5 SJtatf füt jebeS ©lieb bet rait bem

Seubutget attfgunebmenben gamilie. Sludj bie Sütget«
tecbtSfdjenfung an auSgegeidjnete obet befonbetS »etbiente

Setfonen, immetbin tefotmitten SefenntniffeS, wutbe legte«

mentotifdj getegelt, fo baß bet ©tabtratt) baS betieffenbe Gin«

faufSgelb bet ©efeUfcbaft gu »etgüten batte. Sie Stnweifung
ber ©efeUfcbaft follte ferner burcb baS SooS nach einet

Sebtotbnung «folgen. SJtit bet SJtittbeitung beS neuen Se«

glementS betbonb bet ©tabttafb bie Slngeige, baß bei ben

jüngften Suigetannabraen butdj bie SooSotbnung bet ge«

Wefene ©enetalabjutant unb nadjbetige Obetfttieutenant unb

Gbef beS SanbjägetfotpS, ©eotg Senebift $äffig bon

Slatau, weldjem wegen bet ©tabt Setn getrifteten Sienfte
baS Sutgettedjt gefdjentt wotben, auf Saufleuten angewie*

fen warb.
SBit baben bereits im erften Stbfdjnitt bie Slnfrage beS

©tabtratbeS bon 1804, „ob unb auf weldje SBeife Sauf«

S3

dasselbe bloß für die „landesftemden Weiber" bestehen ließ:
von den bezogenenen Gebühren sollten ein Drittheil der

Gesellschaft und zwei Drittheile der Gemeindskammer zukommen.

Eine umfassende Erneuerung der gesetzlichen Vorschriften

über die Burgerannahme fand durch das am 5. und

10. Januar 1801 durch die neuen Behörden erlassene Bur-
gerannahmsreglement statt. Als Erfordernisse für alle sich

Anmeldenden wurden aufgestellt: reformirte Konfession, Stand

eigenen Rechtens oder bei Wittwen und Waisen Zustimmung
des Vogtes oder der Vormundschaftsbehörde: für
Kantonsangehörige der Besitz eines Kantonsbürgerrechts seit mehr

als SO Jahren; für Nichtkantonsbürger eine Regierungsbewilligung

zur Burgerrechtserwerbung. Die finanzielle

Bedingung war eine Einkaufsfumme von 60 Mark feinen

Silbers für die Stadt, von 80 Mark für die Gesellschaft

nebst einer Zulage von S Mark für jedes Glied der mit dem

Neuburger aufzunehmenden Familie, Auch die Burger-
rechtsschenkung an ausgezeichnete oder besonders verdiente

Personen, immerhin reformirten Bekenntnisses, wurde

reglementarisch geregelt, so daß der Stadtrath das betreffende

Einkaufsgeld der Gesellschaft zu vergüten hatte. Die Anweisung
der Gesellschaft sollte ferner durch das Loos nach einer

Kehrordnung erfolgen. Mit der Mittheilung des neuen

Reglements verband der Stadtrath die Anzeige, daß bei den

jüngsten Burgerannahmen durch die Loosordnung der

gewesene Generaladjutant und nachherige Oberstlieutenant und

Chef des Landjägerkorps, Georg Benedikt Hässig von

Aarau, welchem wegen der Stadt Bern geleisteten Dienste

das Burgerrecht geschenkt worden, auf Kaufleuten angewiesen

ward.

Wir haben bereits im ersten Abschnitt die Anfrage des

Stadtrathes von 1304, „ob und auf welche Weise Kauf-




















































